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11252 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Juni 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem ein Bundesgesetz über Zweckzuschüsse an Länder und Gemeinden für die 
Durchführung der Corona-Schutzimpfung (COVID-19-Impffinanzierungsgesetz) und ein 
Bundesgesetz, mit dem Übergangsbestimmungen für das COVID-19-Maßnahmengesetz 
getroffen werden, erlassen und das Epidemiegesetz 1950, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
Apothekengesetz, das Arzneimittelgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Psychotherapiegesetz, 
das Sanitätergesetz, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 und das 
Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden, geändert 
werden (COVID-19-Überführungsgesetz) 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen:  
- Schaffung eines COVID-19-Impffinanzierungsgesetzes und Beibehaltung der Regelungen zur Impfung 
im    niedergelassenen Bereich  
- Außerkrafttreten von Bestimmungen mit 30. Juni 2023  
- Weitere Zulässigkeit von COVID-19-Tests  
- Weiterer Einsatz von Heilmitteln bei der Behandlung von COVID-19  
- Aufhebung des rechtlichen Sonderregimes für SARS-CoV-2 und damit im Zusammenhang stehende 
Anpassungen  
- Gesetzliche Verankerung von Früherkennungs- und Überwachungssystemen für meldepflichtige 
Krankheiten und nicht meldepflichtige übertragbare respiratorische Krankheiten im Epidemiegesetz  
- Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Verarbeitung bereits gespeicherter Daten im 
Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Register der anzeigepflichtigen Krankheiten über den 30. Juni 2023 
hinaus  
- Verankerung von bewährten Pandemieregelungen im Dauerrecht  
- Befristete Ermächtigung für geeignete nichtärztliche Gesundheitsberufe zur Vornahme und Auswertung 
von Testungen auf SARS-CoV-2  
- Verordnungsermächtigung im Hinblick auf die ärztliche Versorgung im Zusammenhang mit 
Krisensituationen durch den für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister  
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
27. Juni 2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Sandra Böhmwalder und Stefan 
Schennach. 
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Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, G, dagegen: S, F). 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 06 27 

 Claudia Hauschildt-Buschberger Christoph Steiner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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